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Ratgeber

Wie man mit guter Planung Steuern spart
Es empfiehlt sich, sich
spätestens zum Jahres-
ende Gedanken zu ma-
chen, wie bei der nächsten
Steuererklärung das
steuerbare Einkommen
reduziert werden kann.

Adolf Beeler

Wer jetzt noch handelt, kann
sich bis Weihnachten selber
beschenken. Hier die Anlei-
tung dazu:

Nichts vergessen
und Belege sammeln
Es klingt vielleicht lapidar.

Aber, wer von den Abzügen
profitieren will, muss diese in
der Regel belegen.Daher emp-
fiehlt es sich, die Belege be-
reits während des Jahres über-
sichtlich abzulegen, damit sie
bei der nächsten Steuererklä-
rung rasch verfügbar sind. Die
meisten Abzüge werden näm-
lich nur akzeptiert, wenn ent-
sprechende Belege vorliegen.
Zudem vermeiden Sie damit
unangenehme Rückfragen
und erleichtern dem Steuerbe-
amten die Arbeit. Damit schaf-
fen Sie Goodwill und vermei-
den Unklarheiten.

Arztkosten kann man
ebenfalls abziehen
Sofern ungedeckteArzt- und

Zahnarztkosten den steuerli-
chen Selbstbehalt (5 Prozent
des steuerbaren Reineinkom-
mens) übersteigen, können
diese steuerlich geltend ge-
macht werden. Achten Sie
darauf, dass die Rechnungen
alle bis Ende Jahr bezahlt wer-
den, weil steuerlich das Zah-
lungsdatum massgebend ist.

Energiesparende
Massnahmen planen
Seit dem 1. Januar 2020 kön-

nen Eigentümer von Liegen-
schaften von zusätzlichen Ab-
zugsmöglichkeiten profitieren.

Diese basieren auf der Ener-
giestrategie 2050 beziehungs-
weise dem Energiegesetz und
sind als Anreiz für Hauseigen-
tümer gedacht, mit der Sanie-
rung und demNeubau von Ge-
bäuden den Energieverbrauch
zu reduzieren. So könnenAus-
gaben für energiesparende In-
vestitionen als Novum in den
zwei folgenden Steuerperio-
den abgezogen werden, falls
sie in der laufenden Steuer-
periode, in welcher die Ausga-
ben angefallen sind, steuerlich
nicht vollständig berücksich-
tigt werden konnten. Die glei-
che Regelung gilt für Rück-
baukosten, welche im Hinblick
auf einen Neubau entstanden
sind. Mit einer geschickten

Planung können solche Kos-
ten somit auf bis zu drei
Steuerperioden steueropti-
miert aufgeteilt werden.

Keine Geschenke beim
Liegenschaftenunterhalt
Sofern die in diesem Jahr

ausgeführten Unterhaltsarbei-
ten die zulässige Unterhalts-
pauschale übersteigen, so
empfiehlt es sich, alle noch
ausstehenden Handwerker-
Rechnungen bis zum 31. De-
zember zu bezahlen. Andern-
falls sind diese Rechnungen
im Folgejahr möglicherweise
durch die Pauschale abgegol-
ten und fallen steuerlich
ins Niemandsland. Bei grösse-
ren Renovationsaufwendun-
gen empfiehlt es sich dagegen,
diese Kosten auf zwei oder
mehrere Steuerperioden auf-
zuteilen. Auf diese Weise kön-
nen Sie den progressiven

Steuertarif während mehrerer
Perioden reduzieren, was zu-
sätzliche Steuerersparnisse be-
deutet. Verlangen Sie in einem
solchen Fall auf Ende Jahr eine
Akonto- oder Vorauszahlungs-
rechnung. Den Rest bezahlen
Sie dann anhand der Schluss-
rechnung im Folgejahr. Was
kann überhaupt abgezogen
werden? Hier ein paar Beispie-
le, falls Sie die effektiven Kos-
ten geltend machen: gleichwer-
tiger Ersatz von Einrichtungen
(Geschirrspüler, Kühlschrank,
Parkett), Reparaturen und Re-
novationen (Wände neu strei-
chen, Heizung reparieren), Be-
triebskosten (Kaminfeger,
Hauswart), Versicherungsprä-
mien (Gebäudeversicherung,
Gebäudehaftpflicht), Verwal-
tungskosten (Liegenschafts-
verwalter).

Einzahlung in Säule 3a
noch vornehmen
Der maximale Einzahlungs-

betrag für 2021 beträgt für

Angestellte (Ehemann und
Ehefrau, falls für beide zutref-
fend) je 6883 Franken und
für Selbstständigerwerbende
34 416 Franken. Solche Ein-
zahlungen sind vollumfänglich
steuerlich absetzbar und müs-
sen spätestens am 31. Dezem-
ber bei der Bank/Versicherung
gutgeschrieben sein. Wichtig:
Wer erwerbstätig bleibt, kann
befristet über das ordentliche
Rentenalter hinaus mit der
Säule 3a steuerprivilegiert
sparen. Übrigens:Wer die Mit-
tel zurVerfügung hat, sollte die
Einzahlung für 2021 bereits im
Januar vornehmen: Die Zinsen
sind in der Regel höher – oder
zumindest keine Belastung
von Negativzinsen – und
steuerfrei.

Pensionskasse bis Ende Jahr
aufstocken
Sofern Sie eine nachgewie-

sene Beitragslücke haben (Ihre
Pensionskasse weiss Be-
scheid), können Sie noch bis

zum Jahresende Einkäufe leis-
ten, welche in der nächsten
Steuererklärung vollumfäng-
lich vom steuerbaren Einkom-
men abgesetzt werden können.
Zahlen Sie die Beiträge spätes-
tens am 15. Dezember ein, da-
mit Sie sicher sind, dass Ihnen
die Beträge noch für 2021 gut-
geschrieben werden. Je nach
Einkommenshöhe (Progres-
sion) können damit im Kanton
Zug Steuern bis zu 25 Prozent
des Einkaufsbetrages gespart
werden.

Die Pensionierung
steuerlich planen
Falls Sie nächstes Jahr pen-

sioniert werden, lohnt es sich
allenfalls, das Säule-3a-Gut-
haben noch in diesem Jahr
zu beziehen. Denn für die
Berechnung des Steuertarifs
werden alle Vorsorgekapital-
bezüge (Pensionskasse, Frei-
zügigkeitsguthaben, Säule 3a)
eines Kalenderjahres zusam-
mengezählt.Aufgrund der pro-

gressiven Tarife führt dies in
der Regel zu einer höheren
Steuerbelastung.

Auch als Rentner
Steuern sparen
Wer nach Erreichen des Al-

ters 64 (Frauen) beziehungs-
weise 65 (Männer) weiterhin
einer Erwerbstätigkeit nach-
geht,darf längstens bisAlter 69
(Frauen) beziehungsweise 70
(Männer) abzugsfähige Ein-
zahlungen in die Säule 3a
leisten und den Bezug der
Altersleistung bis zu diesem
Zeitpunkt hinausschieben.

Ein paar Neuerungen,
die seit diesem Jahr gelten
Zu guter Letzt noch der

Hinweis auf die per 1. Januar
2021 in Kraft getretenen
steuerlichen Unterstüt-
zungsmassnahmen im Zu-
sammenhang mit der
Corona-Pandemie: befristete
(2021–2023) Steuersenkung
des Steuerfusses im Kanton
Zug von 82 auf 80 Prozent,
dauerhafte Erhöhung des
persönlichen Abzugs von
7100 auf 14 200 Franken (Al-
leinstehende) beziehungs-
weise von 11 100 auf
22 200 Franken (Verheirate-
te). DauerhafteVerbesserung
des Mieterabzugs: Neu kön-
nen einkommensunabhängig
generell 30 Prozent derWoh-
nungsmiete bis maximal
10 000 Franken abgezogen
werden.
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Steuerexperte Adolf Beeler aus Rotkreuz. Archivbild: Daniel Frischherz

«Wer jetzt noch
handelt, kann
sich bis Weih-
nachten selber
beschenken.»

Buch zum Thema
Adolf Beeler ist Inhaber der
Beeler + Beeler Treuhand AG
in Rotkreuz. Der Steuer-
experte ist auch Autor des
«Zuger Steuerratgebers».
Dort findet man weiter-
gehende Informationen. Der
Steuerratgeber ist unter
www.beeler.ch als kostenlo-
ser Download verfügbar. pd
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Besuchen Sie uns auch unter

www.moebel-portmann.ch
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